
*DE102006026409A120071213*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 10 2006 026 409 A1 2007.12.13
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2006 026 409.6
(22) Anmeldetag: 07.06.2006
(43) Offenlegungstag: 13.12.2007

(51) Int Cl.8: B23K 26/24 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Rechercheantrag gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 PatG ist gestellt.

(54) Bezeichnung: Verfahren zum Erzeugen einer Schweißverbindung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erzeugen einer Schweißverbindung mit Hilfe von 
Strahlungsenergie auf einer Fügefläche (21),die durch ein 
Durchgangsloch (25) zugänglich ist, das in einer Trenn-
wand (22) vorgesehen ist, die von der Fügefläche (21) be-
abstandet ist. 
Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass die Strah-
lungsenergie durch das Durchgangsloch (25) zu einer 
Schweißverbindungsstelle (32) geleitet wird, die außerhalb 
der senkrechten Projektion (28) des Durchgangslochs (25) 
auf die Fügefläche (21) angeordnet ist.

(71) Anmelder: 
Dr.Ing.h.c. F. Porsche AG, 70435 Stuttgart, DE

(72) Erfinder: 
Ehlers, Stephan, 70806 Kornwestheim, DE; 
Schiebel, Dieter, 70825 Korntal-Münchingen, DE; 
Auracher, Andre, 75417 Mühlacker, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu 
ziehende Druckschriften:
DE10 2004 049115 A1 
DE    101 26 234 A1 
DE    100 38 309 A1 
DE     38 07 471 A1 
DE     34 06 008 A1 
GB     21 83 522 A  
US     46 54 505    
JP   63-1 40 786 A 
1/5



DE 10 2006 026 409 A1    2007.12.13
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Er-
zeugen einer Schweißverbindung mit Hilfe von Strah-
lungsenergie auf einer Fügefläche, die durch ein 
Durchgangsloch zugänglich ist, das in einer Trenn-
wand vorgesehen ist, die von der Fügefläche beab-
standet ist.

[0002] Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 
101 26 234 A1 ist eine Aufbaustruktur für ein Kraft-
fahrzeug mit zusammengesetzten Trägern bekannt, 
wobei zum Verbinden der Träger durch Schweißen 
eine Arbeitsöffnung vorgesehen ist. Aus der deut-
schen Offenlegungsschrift DE 38 07 471 A1 ist eine 
Vorrichtung zum Führen von optischen Strahlen be-
kannt, die eine Strahlenumlenkvorrichtung mit einem 
schwenkbaren Strahlenaustrittskörper umfasst. Aus 
der deutschen Offenlegungsschrift DE 100 38 309 A1
ist eine Vorrichtung zum Schweißen bekannt, die ei-
nen schwenkbaren Schweißkopf umfasst, der mit ei-
ner Fokussieroptik ausgerüstet ist. Aus der deut-
schen Offenlegungsschrift DE 34 06 008 A1 ist eine 
Vorrichtung zum Spaltschweißen bekannt, die einen 
Fokussierspiegel umfasst, der um eine parallel zur 
Längsrichtung von Schweißraupen liegende Dreh-
achse schwenkbar ist. Aus dem US-Patent US 
4,654,505 ist eine Vorrichtung zum Laserstrahl-
schweißen bekannt, die eine Spanneinrichtung um-
fasst, die einen Durchbruch aufweist, durch den ein 
Laserstrahl zu einer Schweißstelle hindurch geführt 
wird.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, das Verfahren 
gemäß dem Oberbegriff des Anspruch 1, insbeson-
dere im Hinblick auf die Herstellkosten, zu optimie-
ren.

[0004] Die Aufgabe ist bei einem Verfahren zum Er-
zeugen einer Schweißverbindung mit Hilfe von Strah-
lungsenergie auf einer Fügefläche, die durch ein 
Durchgangsloch zugänglich ist, das in einer Trenn-
wand vorgesehen ist, die von der Fügefläche beab-
standet ist, dadurch gelöst, dass die Strahlungsener-
gie durch das Durchgangsloch zu einer Schweißver-
bindungsstelle geleitet wird, die außerhalb der senk-
rechten Projektion des Durchgangslochs auf die Fü-
gefläche angeordnet ist. Dadurch können auf einfa-
che Art und Weise hinterschnittene Verbindungen 
hergestellt werden.

[0005] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel des 
Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, dass die 
Strahlungsenergie an der Schweißverbindungsstelle 
nicht senkrecht, sondern schräg auf die Fügefläche 
aufgebracht wird. Dadurch wird die Herstellung von 
Schweißpunkten und/oder Schweißnähten in Hohl-
räumen deutlich vereinfacht, da im Vergleich zu her-
kömmlichen Verfahren ein deutlich größerer Bereich 
in einem Hohlraum zwischen der Fügefläche und der 

Trennwand abgedeckt werden kann.

[0006] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der von der senkrechten Richtung abweichende 
Einstrahlwinkel der Strahlungsenergie zwischen 0 
und 45 Grad beträgt. Bei größeren Winkeln kann eine 
ungleichmäßige Energieverteilung über dem Strahl-
querschnitt auftreten.

[0007] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der von der senkrechten Richtung abweichende 
Einstrahlwinkel der Strahlungsenergie etwa 40 Grad 
beträgt. Mit diesem Einstrahlwinkel wurden im Rah-
men der vorliegenden Erfindung gute Ergebnisse er-
zielt. Der Einstrahlwinkel und der Strahldurchmesser 
sind von der verwendeten Laserquelle, der verwen-
deten Optik und dem Abstand zwischen der Fügeflä-
che und der Trennwand abhängig.

[0008] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der Durchmesser des Durchgangslochs mehr 
als 3 mm beträgt. Der Durchmesser des Durchgangs-
lochs beträgt vorzugsweise mehr als 3,39 mm.

[0009] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass der Durchmesser des Durchgangslochs mehr 
als etwa 8 mm beträgt. Mit diesem Wert wurden im 
Rahmen der vorliegenden Erfindung besonders gute 
Ergebnisse erzielt.

[0010] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass die Strahlungsenergie entlang einer Schweiß-
verbindungslinie, die, zumindest teilweise, außerhalb 
der senkrechten Projektion des Durchgangslochs auf 
die Fügefläche angeordnet ist, auf die Fügefläche 
aufgebracht wird. Die Schweißverbindungslinie kann 
gerade oder gekrümmt verlaufen.

[0011] Ein weiteres bevorzugtes Ausführungsbei-
spiel des Verfahrens ist dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Erzeugung der Strahlungsenergie eine 
Strahlungsquelle, insbesondere eine Laserstrah-
lungsquelle, verwendet wird, die von einem Schweiß-
kopf beabstandet ist, der dazu verwendet wird, die 
Strahlungsenergie durch das Durchgangsloch zu der 
Schweißverbindungsstelle zu leiten. Bei der Strah-
lungsquelle handelt es sich vorzugsweise um einen 
Festkörperlaser. Der Schweißkopf ist vorzugsweise 
mit einer Fokussieroptik ausgestattet und an einem 
Roboterarm befestigt.

[0012] Die Erfindung betrifft auch die Anwendung 
des vorab beschriebenen Verfahrens zum Erzeugen 
einer Schweißverbindung in einem Hohlraum, in dem 
die durch das Durchgangsloch zugängliche Fügeflä-
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che angeordnet ist. Besonders bevorzugt wird das er-
findungsgemäße Verfahren beim Schweißen von 
Längsträgern der Bodengruppe eines Kraftfahrzeugs 
angewendet.

[0013] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung verschiedene Ausführungsbeispiele im 
Einzelnen beschrieben sind. Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Vorrichtung zum Durchführen ei-
nes erfindungsgemäßen Verfahrens;

[0015] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines 
vergrößerten Ausschnitts aus Fig. 1 und

[0016] Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt aus 
Fig. 2.

[0017] In Fig. 1 ist ein Bauteil 1 perspektivisch an-
gedeutet, das eine Bodengruppe mit einem ange-
schweißten Längsträger umfasst. Die Schweißver-
bindung wird mit Hilfe eines Festkörperlasers 4 er-
zeugt, der über ein Lichtleitkabel 5 optisch mit einem 
Schweißkopf 6 verbunden ist. Der Schweißkopf 6
umfasst eine Fokussieroptik und ist an einem Ende 
eines Roboterarms 8 befestigt, der von einem Robo-
terführungssystem 10 ausgeht.

[0018] Der von dem Festkörperlaser 4 erzeugte La-
serstrahl tritt, wie bei 12 angedeutet ist, aus dem 
Schweißkopf 6 aus und kann durch Bewegen des 
Schweißkopfes 6 mit Hilfe des Roboterarms 8 in be-
liebige Richtungen verschwenkt werden, wie durch 
gestrichelte, kreisbogenförmige Pfeile 14, 15 ange-
deutet ist. Durch einen Pfeil 17 ist die Vorschubrich-
tung beim Schweißen angedeutet. Die Vorschubbe-
wegung wird durch Verschwenken des Schweißkop-
fes 6 in Richtung des Pfeils 15 bewirkt. Durch einen 
weiteren Pfeil 18 ist der Arbeitsabstand zwischen 
dem Schweißkopf 6 und dem Bauteil 1 angedeutet.

[0019] In Fig. 2 ist ein Ausschnitt des Bauteils 1 mit 
dem Laserstrahl 12 schematisch und vergrößert dar-
gestellt. Bei dem Bauteil 1 handelt es sich um eine 
Bodengruppe 20 eines Kraftfahrzeugs mit einer Fü-
gefläche 21, von der eine Trennwand 22 beabstandet 
ist. Die Trennwand 22 ist Teil eines Längsträgers, der 
an der Fügefläche 21 mit einem weiteren Teil der Bo-
dengruppe 20 verschweißt wird. Der Abstand zwi-
schen der Fügefläche 21 und der Trennwand 22 ist 
mit a bezeichnet. Zwischen der Trennwand 22 und 
der Fügefläche 21 ist ein Hohlraum 24 ausgebildet, 
der durch ein Durchgangsloch 25 von außen zugäng-
lich ist, das auch als Arbeitsöffnung bezeichnet wird. 
Mit 27 ist eine Senkrechte auf die Fügefläche 21 be-
zeichnet, die sich durch die Mitte des Durchgangs-
lochs 25 erstreckt. Durch einen Doppelpfeil 28 ist die 
senkrechte Projektion des Durchgangslochs 25 auf 

die Fügefläche 21 angedeutet.

[0020] Durch eine strichpunktierte Linie 31 ist die 
Längsachse des Laserstrahls angedeutet, die auch 
als Laserstrahlachse bezeichnet wird. Die Laser-
strahlachse 31 ist in einem Winkel α zu der Senkrech-
ten 27 angeordnet. Der Winkel α, der auch als Ein-
strahlwinkel bezeichnet wird, ist so gewählt, dass 
sich eine Schweißstelle 32, an der der Laserstrahl 12
auf die Fügefläche 21 auftritt, außerhalb der Projekti-
on 28 des Durchgangslochs 25 auf die Fügefläche 21
befindet. Eine gestrichelte Linie 34 verläuft senkrecht 
zu der Senkrechten 27 durch den Mittelpunkt des 
Durchgangslochs 25. Die gestrichelte Linie 34 weist 
einen gemeinsamen Schnittpunkt mit der Laserstrah-
lachse 31 auf. Der Abstand zwischen der gestrichel-
ten Linie 34 und der Schweißstelle 32 ist mit Z be-
zeichnet.

[0021] In Fig. 3 ist ein Ausschnitt mit dem Durch-
gangsloch 25 aus Fig. 2 vergrößert dargestellt. In 
Fig. 3 ist der Durchmesser des vorzugsweise kreis-
runden Durchgangslochs 25 mit dl bezeichnet. Der 
Durchmesser des Laserstrahls 12 ist mit ds bezeich-
net. Der Laserstrahldurchmesser ds ist abhängig von 
der verwendeten Laserquelle, der verwendeten Op-
tik/Faser und von dem Abstand Z. Der Winkel zwi-
schen der Trennwand 22 und dem Laserstrahl 12 ist 
in Fig. 3 mit β bezeichnet. In dem gezeigten Beispiel 
beträgt der Winkel α 40 Grad und der Winkel β 50 
Grad. Der Abstand zwischen dem Schnittpunkt der 
Senkrechten 27 mit der Fügefläche 21 und der 
Schweißstelle 32 ist in Fig. 2 mit G bezeichnet. Der 
Tangens von α ist gleich dem Verhältnis von G zu a. 
Der von Z abhängige Laserstrahldurchmesser ds be-
trägt im vorliegenden Beispiel 2,6 mm. G beträgt 42 
mm. Der Sinus von β ist gleich dem Verhältnis von ds 
zu dl. Daraus ergibt sich ein minimaler Lochdurch-
messer von 3,39 mm. Der Solldurchmesser des 
Durchgangslochs 25 soll größer als der mit zwei mul-
tiplizierte minimale Lochdurchmesser sein, also im 
vorliegenden Beispiel etwa 8 mm.

[0022] Das vorab beschriebene Laserschweißver-
fahren wird auch als Remote-Laserstrahlschweißen 
bezeichnet. Gemäß einem wesentlichen Aspekt der 
Erfindung wurde herausgefunden, dass mit dem Re-
mote-Laserstrahlschweißen Schweißnähte mit aus-
reichender Qualität erzeugt werden können, ohne 
dass der Laserstrahl senkrecht auf die Fügeebene 
beziehungsweise Schweißstelle trifft. Somit wird das 
Remote-Laserstrahlschweißen verwendet, um hin-
terschnittene Verbindungen herzustellen, bei denen 
der Laserstrahl durch eine Öffnung in einem Hohlpro-
fil an die Schweißstelle geleitet wird. Die Schweiß-
stelle liegt außerhalb der senkrechten Projektion der 
Öffnung auf die Fügefläche.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Erzeugen einer Schweißver-
bindung mit Hilfe von Strahlungsenergie auf einer Fü-
gefläche (21), die durch ein Durchgangsloch (25) zu-
gänglich ist, das in einer Trennwand (22) vorgesehen 
ist, die von der Fügefläche (21) beabstandet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Strahlungsenergie 
durch das Durchgangsloch (25) zu einer Schweißver-
bindungsstelle (32) geleitet wird, die außerhalb der 
senkrechten Projektion (28) des Durchgangslochs 
(25) auf die Fügefläche (21) angeordnet ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Strahlungsenergie an der 
Schweißverbindungsstelle (32) nicht senkrecht, son-
dern schräg auf die Fügefläche (21) aufgebracht 
wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der von der senkrechten Richtung ab-
weichende Einstrahlwinkel (α) der Strahlungsenergie 
zwischen 0 und 45 Grad beträgt.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der von der senkrechten Richtung ab-
weichende Einstrahlwinkel (α) der Strahlungsenergie 
etwa 40 Grad beträgt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Durchmesser des Durchgangslochs (25) mehr als 3 
mm beträgt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Durchmesser des Durchgangs-
lochs (25) mehr als etwa 8 mm beträgt.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strah-
lungsenergie entlang einer Schweißverbindungslinie, 
die, zumindest teilweise, außerhalb der senkrechten 
Projektion (28) des Durchgangslochs (25) auf die Fü-
gefläche (21) angeordnet ist, auf die Fügefläche (21) 
aufgebracht wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Er-
zeugung der Strahlungsenergie eine Strahlungsquel-
le (4), insbesondere eine Laserstrahlungsquelle, ver-
wendet wird, die von einem Schweißkopf (6) beab-
standet ist, der dazu verwendet wird, die Strahlungs-
energie durch das Durchgangsloch (25) zu der 
Schweißverbindungsstelle (32) zu leiten.

9.  Anwendung des Verfahrens nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche zum Erzeugen einer 
Schweißverbindung in einem Hohlraum (24), in dem 
die durch das Durchgangsloch (25) zugängliche Fü-

gefläche (21) angeordnet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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